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KURZE BEGRÜNDUNG

In der zweiten Phase des Programms ErasmusMundus (2009-2013) werden die im Rahmen 
des ersten Erasmus-Mundus-Programms (2004-2008) getroffenen Maßnahmen fortgesetzt, 
wobei allerdings das neue Programm die Komponente „externe Zusammenarbeit“ beinhaltet, 
sein Geltungsbereich sich auf alle Ebenen der Hochschulbildung erstreckt und die 
Möglichkeiten für eine finanzielle Unterstützung von europäischen Studierenden verbessert 
und darüber hinaus mehr Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit Hochschuleinrichtungen 
in Drittstaaten geboten werden.

Während das Hauptziel des Programms Erasmus Mundus nach wie vor die Förderung der 
„Exzellenz“ ist, erhält es in seiner zweiten Phase durch die Einbeziehung der Komponente 
„externe Zusammenarbeit“ eine außenpolitische Dimension. Die Mittel für diesen Teil des 
Programms werden im Rahmen von Instrumenten der Außenhilfe bereitgestellt, darunter das 
Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI) und das Instrument für die 
Heranführungshilfe (IPA), durch welche die Europäische Nachbarschaftspolitik bzw. der 
Heranführungsprozess unterstützt werden.

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ist der für die demokratische Kontrolle des 
ENPI und des IPA in erster Linie zuständige Ausschuss, was konkret bedeutet, dass er alle 
wichtigen Strategiepapiere bereits zu dem Zeitpunkt erhält, zu dem sie den Mitgliedstaaten 
übermittelt werden. Das Parlament und die Kommission treten dann in einen Dialog über die 
Strategiepapiere ein, die das Parlament zu erörtern wünscht.

Die Förderung persönlicher Kontakte, die Forschung und der Bildungs- und Jugendaustausch 
stehen im Mittelpunkt der Europäischen Nachbarschaftspolitik und der Erweiterungsstrategie 
der EU, und mit den Änderungsanträgen soll gewährleistet werden, dass die Ziele der 
betreffenden Aktionen des Programms die Prioritäten der vorstehend genannten politischen 
Maßnahmen widerspiegeln.

Der Verfasser der Stellungnahme ist jedoch der Ansicht, dass die schwerfälligen Verfahren 
bei der Visaerteilung, die die Teilnehmer am Programm Erasmus Mundus zu beachten haben, 
ein großes Hindernis für die uneingeschränkte Nutzung der Möglichkeiten des Programms 
sind. Da die Visapolitik in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fällt, fordert der 
Verfasser die Mitgliedstaaten auf, alles in ihren Kräften Stehende zu tun, um die Erteilung 
und Verlängerung von Visa zu vereinfachen.

Schließlich vertritt der Verfasser der Stellungnahme die Auffassung, dass eine bessere 
Koordinierung von Informationen über das Programm in Drittstaaten unbedingt erforderlich 
ist, beispielsweise über die Delegationen der Kommission und die Botschaften der 
Mitgliedstaaten.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 
Kultur und Bildung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Im Laufe der Verhandlungen über 
die Instrumente der Außenhilfe und die 
Interinstitutionelle Vereinbarung über die 
Haushaltsdisziplin und die Verbesserung 
des Haushaltsverfahrens trafen das 
Europäische Parlament und die 
Kommission eine Reihe von 
Übereinkünften bezüglich der 
demokratischen Kontrolle und der 
Kohärenz der externen Maßnahmen, die 
in den der Interinstitutionellen 
Vereinbarung als Anhang beigefügten 
Erklärungen dargelegt sind. Der 
Konsultationsprozess und der Dialog mit 
dem Europäischen Parlament werden 
parallel zu den Rechten des Parlaments 
im Rahmen des Beschlusses 1999/468/EG 
des Rates vom 28. Juni 1999 zur 
Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse1

und insbesondere seines Artikels 8 
durchgeführt.
___________________________________
1 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.Beschluss
geändert durch den Beschluss  2006/512/EG 
(ABl. L 200 vom 22.7.2006, S. 11).

Or. en
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Begründung
Die Vereinbarung über die neuen Instrumente der Außenhilfe (das Europäische 
Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument – ENPI, das Instrument für Stabilität – IfS und 
das Heranführungsinstrument – IPA) räumt dem Europäischen Parlament verstärkte 
Kontrollbefugnisse betreffend die Durchführung der Gemeinschaftshilfe ein.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Die Förderung gemeinsamer 
europäischer Werte und direkter 
persönlicher Kontakte im Rahmen der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik, 
insbesondere durch den Bildungs- - und 
Jugendaustausch, muss im Mittelpunkt 
des Programms Erasmus Mundus stehen 
und von einem politischen Dialog 
begleitet sein, der darauf abzielt, die von 
den Partnerländern im Bildungsbereich
getroffenen Modernisierungs- und 
Reformmaßnahmen zu verstärken, und 
muss zur Konvergenz mit EU-Politiken, 
einschließlich des Bologna-Prozesses, 
beitragen. Die Mobilität der Forscher 
spielt bei der Verstärkung der 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
den ENP-Ländern im Forschungsbereich
und bei der Verbesserung der Exzellenz 
eine wesentliche Rolle. 

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 - Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Allgemeines Ziel des Programms ist es, 1. Allgemeines Ziel des Programms ist es, 
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die Qualität der europäischen 
Hochschulbildung zu verbessern, den 
Dialog und das Verständnis zwischen 
Völkern und Kulturen durch die 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten zu 
fördern sowie die Ziele der EU-
Außenpolitik und die nachhaltige 
Entwicklung von Drittstaaten im Bereich 
der Hochschulbildung zu fördern.

die Qualität der europäischen 
Hochschulbildung zu verbessern, den 
Dialog, gemeinsame europäische Werte
und das Verständnis zwischen Völkern und 
Kulturen durch die Zusammenarbeit mit 
Drittstaaten zu fördern sowie die Ziele der 
EU-Außenpolitik, darunter die Förderung 
und Konsolidierung der Demokratie und 
der Rechtsstaatlichkeit und die Achtung 
der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, zu unterstützen und die 
nachhaltige Entwicklung von Drittstaaten 
im Bereich der Hochschulbildung zu 
fördern.

Or. en

Begründung
Klärung der Programmziele im Lichte der außenpolitischen Ziele der EU.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 - Absatz 2 - Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) eine regionale Ausgewogenheit bei 
der für Partnerschaften mit Drittstaaten
gewährten Unterstützung entsprechend 
dem Anhang zu erreichen. 

Or. en

Begründung
 Im Rahmen des Programms sollte eine regionale Ausgewogenheit angestrebt werden, und es 
sollte der Bildungsaustausch mit Regionen mit weniger „exzellenten“ 
Hochschuleinrichtungen gefördert und für diese Regionen besondere Unterstützung gewährt 
werden.
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 - Absatz 2 - Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) insbesondere Maßnahmen treffen, 
um die Erteilung und Verlängerung von 
Visa für Teilnehmer am Erasmus-
Mundus-Programm zu vereinfachen;

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 - Absatz 3 - Buchstabe a 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) eine angemessene Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie eine adäquate 
Begleitung der durch dieses Programm 
unterstützten Aktionen;

(a) eine angemessene Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie eine adäquate 
Begleitung der durch dieses Programm 
unterstützten Aktionen und insbesondere 
die Sichtbarkeit des Programms in den 
beteiligten Drittstaaten;

Or. en

Begründung
Die Sichtbarkeit des Programms in den Drittstaaten und die Verfügbarkeit von Informationen
über das Programm sollten stärker in den Vordergrund gestellt werden.
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 7 - Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Kommission konsultiert das 
Europäische Parlament gemäß der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
die Haushaltsdisziplin und die 
Verbesserung des Haushaltsverfahrens 
und dem Beschluss 1999/468/EG des 
Rates, insbesondere dessen Artikel 8.

Or. en

Begründung
Die Vereinbarung über die neuen Instrumente der Außenhilfe (ENPI, Stabilitätsinstrument –
IfS und IPA) gewährt dem Europäischen Parlament verstärkte Kontrollbefugnisse betreffend 
die Durchführung der Gemeinschaftshilfe. Der Konsultationsprozess und der Dialog mit dem 
Parlament werden parallel zu den Rechten des Parlaments im Rahmen des Beschlusses 
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 und insbesondere dessen Artikel 8, in dem es heißt, 
dass das Parlament in einer Entschließung erklären kann, dass die Kommission die ihr 
übertragenen Durchführungsbefugnisse überschritten hat, durchgeführt. 
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